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1  Einführung 
Im Jahr 1992 wurde von der EU ein einheitliches Mehr-

wertsteuersystem geschaffen, das ab dem 01.01.1993 

galt. Es sollte zunächst nur als Übergangslösung die-

nen, da damals die politischen und technischen Vo-

raussetzungen für eine endgültige Lösung noch nicht 

vorlagen. Seitdem gilt ein Mehrwertsteuersatz von min-

destens 15 % bzw. ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz 

von mindestens 5 % in allen Mitgliedstaaten. Diese vor-

läufige Lösung hat nun schon seit mehr als 25 Jahren 

Bestand. 

Für Privatpersonen gilt in den meisten Fällen das Ur-

sprungslandprinzip, wonach die Mehrwertsteuer in dem 

Land zu zahlen ist, in dem die Ware gekauft wird. Die 

Waren können einfach und ohne weitere Formalitäten 

über die Grenze in das Heimatland eingeführt werden.  

Für Unternehmen wurde – ursprünglich nur vorüberge-

hend – das Bestimmungslandprinzip eingeführt, wo-

nach die Ware beispielsweise bei einer innergemein-

schaftlichen Lieferung im Abgangsmitgliedstaat steuer-

frei ist und erst im Bestimmungsland der Besteuerung 

unterworfen werden muss. Die notwendigen Formalitä-

ten müssen die Unternehmen selbst vornehmen. Identi-

fizieren können sich die Unternehmen über die „Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer“. 

Mittlerweile hat die EU-Kommission jedoch umfang-

reiche Vorschläge auf den Weg gebracht, um das über-

holte Mehrwertsteuersystem der EU zu reformieren und 

ein einheitliches System zu schaffen. Ziel eines solchen 

einheitlichen Mehrwertsteuersystems ist es, die Liefe-

rung von Gegenständen oder die Erbringung einer 

Dienstleistung bereits im Ursprungsland durch den Ver-

käufer zu besteuern. Aufgrund des Bestimmungsland-

prinzips wird dann der Steuersatz des Bestimmungs-

mitgliedsstaats angewendet. Dadurch würden für den 

innergemeinschaftlichen und den inländischen Handel 

dieselben Bedingungen gelten. 

Die ersten Neuerungen bei der Umsatzsteuer, die so-

genannten Quick Fixes, gelten schon seit dem 

01.01.2020. Dieses Merkblatt erklärt Ihnen deshalb, 

was Sie seitdem beachten müssen. Gerade als Unter-

nehmer sollten Sie sich mit diesen Änderungen befas-

sen, denn fast alle Unternehmen, die Warenbewegun-

gen innerhalb der EU tätigen, sind von den Neuerungen 

betroffen. 

2 Ziele der Reform 
Die Europäische Kommission legte vier Prinzipien fest, 

die die Grundlage für den endgültigen und gemeinsa-

men EU-Mehrwertsteuerraum sein sollen: 

• Betrugsbekämpfung: Der Betrug beim grenzüber-

schreitenden Handel zwischen Unternehmen soll 

eingedämmt werden. Dafür wird auf den grenzüber-

schreitenden Handel zukünftig Mehrwertsteuer er-

hoben. Aktuell ist dieser noch mehrwertsteuerfrei, 

wodurch sich manche Unternehmen ihren Mehr-

wertsteuerpflichten entziehen, so zum Beispiel, 

wenn ein Unternehmen Gegenstände aus einem 

anderen Mitgliedstaat kauft (diese grenzüberschrei-

tende Transaktion ist steuerfrei) und beim Verkauf 

auf dem inländischen Markt die gezahlte Umsatz-

steuer erhält, aber nicht an das Finanzamt abführt. 

• Zentrale Anlaufstelle: Eine zentrale Anlaufstelle 

soll es grenzüberschreitend tätigen Unternehmen 

erleichtern, ihren mehrwertsteuerlichen Pflichten 

nachzukommen. Unternehmer sollen in einem Onli-

ne-Portal in ihrer eigenen Sprache und nach für alle 

gleichen Regeln und administrativen Mustern Erklä-

rungen abgeben können und Zahlungen abführen – 

genau wie in ihrem Heimatland. Wie bei den elektro-

nischen Dienstleistungen (z.B. E-Books) würden die 

Mitgliedstaaten die Mehrwertsteuer dann entspre-

chend weiterleiten. 

• Größere Kohärenz: Es soll eine Umstellung auf 

das Bestimmungslandprinzip erfolgen, bei dem der 

endgültige Betrag der Mehrwertsteuer durch das 

exportierende Unternehmen stets an den Mitglied-

staat des Endverbrauchers entrichtet wird und dem 

in diesem Mitgliedstaat geltenden Steuersatz ent-

spricht. Bei elektronischen Dienstleistungen gilt die-

ser Grundsatz bereits (so muss der Käufer eines   

E-Books den Mehrwertsteuersatz des Landes zah-

len, in dem er wohnt). 

• Weniger Bürokratie: Die Vorschriften für die Rech-

nungslegung sollen vereinfacht werden, so dass 

Verkäufer die Rechnungen auch beim grenzüber-

schreitenden Handel gemäß den Vorschriften ihres 

eigenen Landes ausstellen können. Zukünftig sollen 

die Unternehmen auch keine Zusammenfassende 

Meldung für die Finanzbehörden mehr erstellen 

müssen. 

3 Geplante Änderungen 

3.1 Zertifizierter Steuerpflichtiger 

Nach einem Vorschlag der EU-Kommission sollen be-

stimmte Unternehmen den Status eines „zertifizierten 

Steuerpflichtigen“ erhalten können. Dieser Status be-

legt, dass das Unternehmen ein zuverlässiger Steuer-

pflichtiger ist, es zum Beispiel seine Zahlungsfähigkeit 

nachgewiesen und keine schwerwiegenden oder wie-

derholten Verstöße gegen die steuer- oder zollrechtli-

chen Vorschriften begangen hat.  

Der Vorteil für Sie als Unternehmer: Bei betrugsanfälli-

gen Sachverhalten wie beispielsweise dem Reihenge-

schäft oder der Einrichtung eines Konsignationslagers 

würden Vereinfachungsregelungen gelten. 

Ursprünglich war die Einführung dieser Neuerung be-

reits zum 01.01.2020 geplant; die Mitgliedstaaten konn-

ten sich jedoch noch nicht abschließend einigen. Der 
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„zertifizierte Steuerpflichtige“ ist aber weiterhin vorge-

sehen und soll zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt 

werden. 

3.2 Bekämpfung des 

Mehrwertsteuerbetrugs 

Die wichtigsten geplanten und stetig weiterentwickelten 

Maßnahmen zur Bekämpfung des Mehrwertsteuerbe-

trugs sind:  

• Die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den 

EU-Mitgliedstaaten. 

• Eine engere Zusammenarbeit der Steuerbehörden 

mit den Strafverfolgungsbehörden zur schnelleren 

Erkennung von Mehrwertsteuerbetrug. 

• Ein verbesserter Austausch von wichtigen Infor-

mationen zwischen Steuer- und Zollbehörden über 

Wareneinfuhren in die EU sowie Ausfuhren in Dritt-

staaten. 

• Der Austausch von Informationen über Fahrzeuge 

zur Vermeidung von Mehrwertsteuerbetrug beim 

Verkauf von Neuwagen als Gebrauchtwagen.  

3.3 Flexiblere Mehrwertsteuersätze 

Die Mitgliedstaaten sollen mehr Flexibilität bei der Fest-

legung der Mehrwertsteuersätze erhalten, da die EU die 

bisherigen Vorschriften als nicht mehr zeitgemäß und 

unflexibel ansieht. Neben dem auch schon bisher gel-

tenden Mehrwertsteuermindestsatz von 15 % können 

die Mitgliedstaaten Folgendes festlegen: 

• Zwei ermäßigte Steuersätze zwischen 5 % und dem 

vom Mitgliedstaat gewählten Normalsatz (in 

Deutschland etwa 7 %), 

• Nullsatz (Steuerbefreiung von der Mehrwertsteuer – 

in Deutschland etwa für PV-Anlagen nach § 2 

Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG)) oder 

• ein ermäßigter Steuersatz zwischen 0 % und dem 

ermäßigten Satz. 

Diese drei ermäßigten Mehrwertsteuersätze können 

von den Mitgliedstaaten flexibel definiert werden. Der 

durchschnittliche Mehrwertsteuersatz eines Mitglied-

staats soll insgesamt aber einen Prozentsatz von 12 % 

nicht unterschreiten. Dies soll dafür sorgen, dass die 

Staatseinnahmen der Mitgliedstaaten gesichert sind. 

Die bisher geltende Liste über die ermäßigt zu besteu-

ernden Dinge soll dann durch eine neue Liste ersetzt 

werden, auf der die Güter aufgeführt sind, für die der 

normale Steuersatz gilt (z.B. Tabak, Waffen). 

3.4 Vereinfachung für Kleinunternehmen 

Neben den bereits schon jetzt in den jeweiligen Mit-

gliedstaaten geltenden Schwellenwerten für Steuerbe-

freiungen von Kleinunternehmen (in Deutschland ein 

Höchstumsatz von 25.000 € pro Jahr) soll Folgendes 

gelten: 

• Ein EU-weiter Umsatzschwellenwert von 2 Millio-

nen €, bis zu dem Vereinfachungen für alle Kleinun-

ternehmen anwendbar sind (z.B. Registrierung für 

Mehrwertsteuerzwecke, weniger häufige Abgabe 

von Erklärungen). 

• Die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, alle Kleinunter-

nehmen, für die eine Mehrwertsteuerbefreiung in 

Frage kommt, von ihren Pflichten im Hinblick auf 

Registrierung, Rechnungstellung, Aufzeichnung und 

Mitteilung zu befreien. 

• Ein Umsatzschwellenwert von 100.000 €, der Unter-

nehmen, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, 

ermöglicht, die Mehrwertsteuerbefreiung in An-

spruch zu nehmen. 

4 Quick Fixes seit dem 
01.01.2020 

Die Umsetzung der geplanten Änderungen stieß in ei-

nigen Ländern auf Widerstand. Um die Reform voran-

zubringen, beschloss die Europäische Kommission ei-

nige Sofortmaßnahmen, die in den EU-Staaten bereits 

ab dem 01.01.2020 in nationales Recht überführt wer-

den sollen. 

Diese ersten Änderungen der EU-Mehrwertsteuer-

reform – die Quick Fixes – wurden in Deutschland im 

Rahmen des Jahressteuergesetzes 2019 umgesetzt 

und sind am 01.01.2020 in Kraft getreten. Sie sollten 

diese Neuerungen also unbedingt kennen: 

4.1 Reihengeschäft 

Schließen mehrere Unternehmer Umsatzgeschäfte 

über denselben Liefergegenstand ab und gelangt 

dieser im Rahmen des Transports unmittelbar vom ers-

ten Lieferanten zum letzten Abnehmer, so handelt es 

sich um ein Reihengeschäft.   

Reihengeschäft 

       

  

C 

 

Lieferung 1  

B 

 

Lieferung 2  

A 

 

 

   

Warenbewegung 

 

  

       

       

Beginnt die Warenbewegung im Gebiet eines Mitglied-

staats und endet im Gebiet eines anderen Mitglied-

staats, so liegt ein innergemeinschaftliches Reihenge-

schäft vor. Es muss dann Folgendes bestimmt werden:  

• Welche der Lieferungen ist die innergemeinschaft-

liche Lieferung? 

• In welchem Land ist die Umsatzsteuer abzuführen? 

• Welcher Umsatzsteuersatz gilt? 
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Für die anderen Lieferungen gilt, dass diese grundsätz-

lich im Warenabgangs- oder Warenempfangsland 

steuerpflichtig sind, sofern keine Steuerbefreiung aus 

anderen Gründen erfolgt. 

Durch die Rechtsänderung wurde die Ortsbestimmung 

der Lieferungen konkretisiert.. So sollen sowohl eine 

mögliche Doppelbesteuerung als auch eine Nichtbe-

steuerung vermieden werden, die sich durch die bishe-

rigen nationalen Vorschriften ergeben konnten. Außer-

dem hat der Gesetzgeber die bislang bestehende und 

teils erhebliche Rechtsunsicherheit beseitigt.  

Großes Augenmerk ist nach der neuen Regelung auf 

die Transportveranlassung zu legen. Grundsätzlich ist 

davon auszugehen, dass die Versendung oder Beförde-

rung der Lieferung zuzuordnen ist, die an den Zwi-

schenhändler geht. 

Hinweis:  

Die Definition des Zwischenhändlers ist neu. Ein Zwischen-

händler ist ein Lieferer innerhalb der Reihe (mit Ausnahme 

des ersten Lieferers), der die Gegenstände selbst oder auf 

seine Rechnung durch einen Dritten versendet oder beför-

dert. 

Damit handelt es sich bei der Lieferung an ihn grund-

sätzlich um die warenbewegte steuerfreie, innerge-

meinschaftliche Lieferung. 

Beispiel 1: 

Der polnische Unternehmer A bestellt eine Ware beim 

deutschen Unternehmer B. Dieser wiederum bestellt sie bei 

seinem Lieferanten C und lässt sie von dort direkt zu A 

nach Polen liefern. B trägt das Risiko und die Kosten des 

Transports. B teilt C seine deutsche Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer mit. 

Lösung: 

Die Versendung erfolgt durch einen Dritten für B, der nicht 

der erste Lieferer in der Reihe ist. B ist Zwischenhändler 

und tritt unter seiner deutschen Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer auf. Somit erbringt er eine innerge-

meinschaftliche Lieferung, die in Deutschland steuerfrei ist. 

A bewirkt einen innergemeinschaftlichen Erwerb in Polen. 

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz liegt aber vor, 

wenn der Zwischenhändler dem Lieferanten die Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer des Abgangsmitglied-

staats mitteilt. Hierdurch weist er dem Lieferanten nach, 

dass er die Ware nicht als Abnehmer, sondern als Lie-

ferant befördert. 

Der Zwischenhändler kann daher durch die Verwen-

dung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ent-

scheiden, ob er die Identifikationsnummer des Ab-

gangsmitgliedstaats nutzt und damit eine steuerfreie in-

nergemeinschaftliche Lieferung erbringt, oder ob er die 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Emp-

fangsmitgliedstaats nutzt und dann eine steuerfreie in-

nergemeinschaftliche Lieferung erhält und einen inner-

gemeinschaftlichen Erwerb im Staat des Transporten-

des bewirkt. 

Abwandlung des Beispiels 1: 

B nutzt nicht seine deutsche, sondern seine polnische Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer. 

Lösung: 

Da B nun seine polnische Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer nutzt, empfängt er eine innergemeinschaftliche 

Lieferung und bewirkt einen innergemeinschaftlichen Er-

werb in Polen. Er erbringt nun eine in Polen steuerbare und 

steuerpflichtige Leistung an A. 

Wird der Gegenstand der Lieferung beim Reihenge-

schäft durch den ersten Unternehmer in der Reihe 

befördert oder versendet, ist die Beförderung oder 

Versendung seiner Lieferung zuzuordnen.  

Wird der Gegenstand der Lieferung durch den letzten 

Abnehmer befördert oder versendet, ist die Beförderung 

oder Versendung der Lieferung an ihn zuzuordnen. 

Wird der Gegenstand der Lieferung durch einen Ab-

nehmer befördert oder versendet, der zugleich Lieferer 

ist (Zwischenhändler), ist die Beförderung oder Ver-

sendung der Lieferung an ihn zuzuordnen. 

4.2 Konsignationslager 

Der Begriff des Konsignationslagers ist im nationalen 

Recht in § 6b UStG definiert.  

Ein Konsignationslager liegt vor, wenn Gegenstände zu 

dem Zweck aus einem Mitgliedstaat in einen anderen 

Mitgliedstaat transportiert werden, dass diese Gegen-

stände erst im Ankunftsmitgliedstaat verkauft werden. 

Der Transport der Gegenstände darf nur aus dem 

Grund erfolgen, dass am Ende der Beförderung oder 

Versendung eine umsatzsteuerpflichtige Lieferung an 

einen Erwerber erfolgen soll. 

Bisher gab es für diesen Sachverhalt unterschiedliche 

Regelungen in den EU-Mitgliedstaaten, so dass nun 

durch die Neuregelung endlich Klarheit geschaffen 

wurde und eine Harmonisierung stattfand. Vereinfa-

chungsregelungen von einzelnen Mitgliedstaaten finden 

keine Anwendung mehr. 

Damit die Verbringung in das Konsignationslager   

steuerfrei erfolgen kann, müssen nun folgende Voraus-

setzungen vorliegen: 

• Die Beförderung oder Versendung erfolgt durch den 

Lieferanten. 

• Die Lieferung geht schlussendlich an einen Erwer-

ber, dessen vollständiger Name und vollständige 

Anschrift dem Unternehmer bereits zu Beginn der 
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Beförderung oder Versendung des Gegenstands 

bekannt sind. 

• Der Unternehmer hat im Bestimmungsmitgliedstaat 

weder einen Sitz noch Geschäftsleitung, Betriebs-

stätte, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt. 

• Der Erwerber, der die Lieferung erhalten soll, ver-

wendet gegenüber dem Unternehmer bis zum Be-

ginn der Beförderung oder Versendung seine vom 

Ankunftsmitgliedstaat erteilte Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer. 

• Der Unternehmer muss bestimmte Dokumentati-

onspflichten (z.B. Angabe des Abgangs-

/Bestimmungsmitgliedstaats, Name und Anschrift 

des Lagers im Bestimmungsmitgliedstaat, Bezeich-

nung und Menge der beförderten/versendeten Ge-

genstände) für die Beförderung oder Versendung 

erfüllen. 

• Der Lieferant gibt die Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer des Erwerbers in seiner Zusammenfas-

senden Meldung an und trägt die Beförderung oder 

Versendung der Gegenstände in ein besonderes 

Register ein. 

• Die Lieferung an den Erwerber muss innerhalb von 

zwölf Monaten erfolgen. 

Beispiel 2: 

Der italienische Lieferant I unterhält beim deutschen Ab-

nehmer D ein Lager, zu welchem er regelmäßig Waren 

transportiert. D entnimmt die Waren regelmäßig innerhalb 

von zwölf Monaten aus dem Lager. Aufgrund einer vertrag-

lichen Vereinbarung geht das Eigentum erst im Zeitpunkt 

der Entnahme von I auf D über. I führt ein besonderes Re-

gister über die verbrachten Gegenstände. Des Weiteren 

trägt I die Lieferungen mit der Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer des D in seiner Zusammenfassenden Meldung 

ein. 

Lösung: 

Es werden die Voraussetzungen für ein Konsignationslager 

erfüllt. Im Zeitpunkt der Entnahme der Waren geht man von 

einer Direktlieferung an D aus. Somit wird bei D ein inner-

gemeinschaftlicher Erwerb ausgelöst. I erklärt in Italien sei-

ne Lieferung als steuerfreie innergemeinschaftliche Liefe-

rung. 

Werden die Voraussetzungen nicht voll erfüllt oder ent-

fällt eine bereits erfüllte Bedingung später, so liegt ein 

innergemeinschaftliches Verbringen vor. Das gilt 

auch dann, wenn die Ware vor der Entnahme zerstört 

wird. 

Abwandlung des Beispiels 2: 

Durch einen Brand im Lager wird die Ware zerstört. 

Lösung: 

Da durch den Brand die Ware zerstört wird, kann D nicht 

mehr Eigentümer werden. Dies führt dazu, dass I für den 

Tag des Brands einen innergemeinschaftlichen Erwerb in 

Deutschland anmelden muss. Sofern dies noch nicht ge-

schehen ist, muss er sich dann auch umsatzsteuerlich re-

gistrieren lassen. In Italien muss er ein innergemeinschaftli-

ches Verbringen und in Deutschland einen innergemein-

schaftlichen Erwerb erklären. 

Unschädlich ist es, wenn sich der Abnehmer der Ware 

ändert. Allerdings muss auch hier innerhalb von zwölf 

Monaten die Entnahme erfolgen und eine Korrektur im 

besonderen Register vorgenommen werden. Die Frist 

von zwölf Monaten beginnt wegen des neuen Abneh-

mers nicht neu, sondern es gilt weiterhin die ursprüngli-

che Frist. 

Zweite Abwandlung des Beispiels 2: 

Statt an D werden einige Waren an den in Deutschland an-

sässigen Unternehmer F veräußert. F hat eine deutsche 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. 

Lösung:  

Die Ersetzung von D durch F ist unschädlich, sofern die 

Frist von zwölf Monaten eingehalten wird und die Um-

schreibung im besonderen Register erfolgt. 

Der Vorteil des Konsignationslagers ist, dass – sofern 

alle Voraussetzungen erfüllt sind – der Lieferant sich im 

Ankunftsmitgliedstaat nicht für Umsatzsteuerzwecke 

registrieren muss. Allerdings können Diebstahl oder 

Verlust der Ware, die im alltäglichen Leben natürlich 

vorkommen können, bereits zum Wegfall der Voraus-

setzungen führen und die oben genannten umsatz-

steuerlichen Konsequenzen auslösen. 

Auch die Tatsache, dass der eigentliche Empfänger der 

Ware diese an ein anderes Unternehmen weitergibt oh-

ne den Lieferanten zu informieren, führt zum Wegfall 

der Voraussetzungen, da der Lieferant die notwendigen 

Änderungen aus Unkenntnis nicht vornehmen kann.  

Hinweis: 

Verbringen Sie Waren in ein Konsignationslager, sollten Sie 

die gesamten Voraussetzungen und Bedingungen für die 

Lieferungen in einem gesonderten Vertrag schriftlich festle-

gen. 

Die bisherige nationale Regelung sah den Lieferzeit-

punkt bereits zu Beginn des Transports. Nach der Neu-

regelung gilt als Lieferzeitpunkt erst der Moment, in 

dem der Erwerber wie ein Eigentümer über die Liefer-

gegenstände verfügen kann. Dies ist wohl meistens der 

Entnahmezeitpunkt. Für Sie als deutschen Unterneh-

mer bedeutet dies eine große Umstellung. 

Problematisch wird zudem sein, wie Waren behandelt 

werden, die sich bereits am 01.01.2020, also ab Gel-

tung der neuen Rechtslage, im Lager des Empfängers 

befanden. Sie können aber davon ausgehen, dass erst 

für Transporte in ein Lager ab dem 01.01.2020 die neue 
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Rechtslage anzuwenden ist und bereits im Lager be-

findliche Waren unter die alte Rechtslage fallen. 

4.3 Innergemeinschaftliche Lieferung 

Zusätzliche Voraussetzungen der Steuerfreiheit 

Grundsätzlich sind innergemeinschaftliche Lieferungen 

zwischen Unternehmen umsatzsteuerbefreit. Durch die 

Mehrwertsteuerreform werden für diese Steuerfreiheit 

jedoch weitere Voraussetzungen ergänzt, die Sie    

kennen sollten: 

• So muss der Leistungsempfänger in einem anderen 

Mitgliedstaat als dem, in dem die Beförderung oder 

Versendung begonnen hat, für umsatzsteuerrecht-

liche Zwecke registriert sein. Des Weiteren muss er 

dem Lieferer diese Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer mitteilen. 

• Ebenso muss seit dem 01.01.2020 eine korrekte 

Zusammenfassende Meldung durch den Lieferer 

abgegeben werden. Hierin müssen alle notwendi-

gen Informationen zur Lieferung und die Umsatz-

steuer-Identifikationsnummer des Leistungsemp-

fängers enthalten sein. 

Beispiel 3: 

Unternehmer I aus Italien kauft bei Unternehmer D aus 

Deutschland einen Schrank. D lässt den Schrank aus sei-

nem Lager in Deutschland zu I nach Italien transportieren. I 

gibt D seine italienische Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer an. D gibt die Lieferung in seiner Zusammenfas-

senden Meldung an. 

Lösung: 

Die innergemeinschaftliche Lieferung erfolgt steuerfrei. Die 

Zusammenfassende Meldung wurde korrekt abgegeben. 

 
Hinweis: 

Eine der Voraussetzungen für die steuerfreie inner-

gemeinschaftliche Lieferung ist nun eine gültige Umsatz-

steuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers, 

welche Sie bereits vor Beginn der innergemeinschaftlichen 

Lieferung prüfen sollten. Ohne diese kann die Steuerbefrei-

ung versagt werden. 

Nach der deutschen Rechtslage war dies zwar auch 

schon bisher Voraussetzung. Die Umsatzsteuer-Identi-

fikationsnummer musste in der Ausgangsrechnung an-

gegeben werden. Lag diese nicht vor und konnte trotz-

dem nachgewiesen werden, dass alle Voraussetzungen 

für die Steuerbefreiung vorlagen, konnte die Steuerbe-

freiung bislang aber nicht einfach aufgrund der fehlen-

den Umsatzsteuer-Identifikationsnummer versagt wer-

den. Dies ändert sich jetzt! 

Fehlt die ausländische Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer des Leistungsempfängers im Zeitpunkt der Lie-

ferung, führt dies zu einem steuerpflichtigen Umsatz. 

Dieses Versäumnis kann nicht nachträglich geheilt wer-

den. 

Beispiel 4: 

D aus Deutschland liefert Ware an seinen italienischen 

Kunden I. Dieser möchte jedoch statt einer Lieferung nach 

Italien eine Lieferung in sein Lager in Österreich. I gibt bei 

D seine italienische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

an. 

Lösung: 

Da die italienische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

gültig und richtig ist, ist die Lieferung für D steuerfrei. Für D 

ist nur relevant, dass keine Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer aus Deutschland vorliegt und diese gültig ist.  

Eine korrekte Zusammenfassende Meldung ist eine 

weitere Voraussetzung für die Steuerfreiheit. Unterläuft 

Ihnen als Unternehmer unabsichtlich ein Fehler und die 

Meldung ist dadurch unrichtig oder unvollständig, müs-

sen Sie die Meldung korrigieren. 

Beispiel 5: 

Unternehmer A aus Österreich kauft bei Unternehmer D 

aus Deutschland einen Computer. D lässt den Computer 

aus seinem Lager in Deutschland zu A nach Österreich 

transportieren. A gibt seine österreichische Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer an. D gibt die Lieferung in seiner Zu-

sammenfassenden Meldung an, allerdings unterläuft ihm 

aus Versehen ein Fehler in der Identifikationsnummer. 

Lösung: 

Die Zusammenfassende Meldung ist nicht richtig. An sich 

ist die Steuerbefreiung hier zu versagen. Falls D aber den 

Finanzbehörden glaubhaft versichern kann, dass der Fehler 

aus Unachtsamkeit erfolgt ist, kann die Steuerbefreiung 

noch gewährt werden. 

Die Steuerbefreiung bleibt also auch bei einer unkorrek-

ten Angabe in der Zusammenfassenden Meldung be-

stehen, wenn der Lieferer sein Versäumnis zur Zufrie-

denheit der Behörden ordnungsgemäß begründen 

kann. Wie dies in der Praxis tatsächlich zu handhaben 

ist, wurde nicht näher festgelegt. 

Die richtige Erfassung in der Zusammenfassenden 

Meldung könnte sich in der tatsächlichen Anwendung 

der Regelung ebenfalls etwas schwieriger als bisher 

gestalten. Grundsätzlich ist die Lieferung in dem Vor-

anmeldungszeitraum zu erfassen, in dem die Rechnung 

ausgestellt wurde, spätestens aber in dem Vor-

anmeldungszeitraum, der in dem Monat endet, der auf 

den Monat des Umsatzes folgt. Sollten die Rechnungen 

also erst zwei oder mehr Monate nach der Lieferung 

ausgestellt und die Lieferung erst dann in der Zusam-

menfassenden Meldung erklärt werden, wäre dies nicht 

richtig. 
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Hinweis: 

Die zeitlich korrekte Erfassung der Lieferungen ist ein   

zentraler Punkt. Sie sollten sorgfältig darauf achten, den 

richtigen Voranmeldungszeitraum zu wählen. 

Hinsichtlich der Deklaration von Anzahlungen gibt es keine 

gesetzliche Regelung. Es bleibt abzuwarten, wie dies in der 

Praxis gehandhabt werden soll. 

Die neuen Voraussetzungen der innergemeinschaftli-

chen Lieferung gelten auch für ein unternehmensinter-

nes innergemeinschaftliches Verbringen. Das bedeutet, 

jeder Transport einer Ware in einen anderen Mitglied-

staat, auch ohne dass eine Lieferung an einen Kunden 

erfolgt, fällt unter die neue Regelung.  

Eine Ausnahme gilt allerdings, wenn der Transport nur 

vorübergehend ist – wenn er zum Beispiel im Zu-

sammenhang mit der Ausführung einer sonstigen Leis-

tung steht. Problematisch wird es nur, wenn etwas 

schiefgeht. 

Beispiel 6: 

D aus Deutschland vermietet einen Bagger an F in Frank-

reich. Der Bagger wird nach Frankreich verbracht und soll 

nach Abschluss der Arbeiten wieder zurück zu D. Aufgrund 

eines Sturms wird der Bagger in Frankreich zerstört und 

kann deshalb nicht mehr zurückgebracht werden. 

Lösung:  

Im Zeitpunkt der Zerstörung des Baggers ist ein innerge-

meinschaftliches Verbringen zu erklären. Hat D zu diesem 

Zeitpunkt eine französische Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer, liegt ein umsatzsteuerfreies innergemeinschaftli-

ches Verbringen vor. Hat D allerdings keine französische 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, so führt dies zur 

Steuerpflicht in Frankreich und er muss Umsatzsteuer ab-

führen. 

Belegnachweise bei innergemeinschaftlichen Liefe-

rungen 

Im Rahmen der Mehrwertsteuerreform wurde auch 

festgelegt, welche Belegnachweise für die Steuerfrei-

heit notwendig sind. Es gibt hier keine Nachweisver-

pflichtung, sondern es wird eine Steuerfreiheit vermutet, 

wenn bestimmte Belege vorgelegt werden. Folgende 

Voraussetzungen sollten erfüllt sein: 

• Der Lieferant hat mindestens zwei sich nicht wider-

sprechende Transportnachweise. 

• Diese Transportnachweise wurden von zwei unab-

hängigen Parteien (z.B. Lieferant, Abnehmer) aus-

gestellt. 

• Im Abholfall: Der Lieferant ist spätestens zehn Ta-

ge nach Ablauf des Liefermonats im Besitz einer 

schriftlichen Erklärung des Abnehmers, aus der der 

Bestimmungsstaat hervorgeht. 

Hinweis: 

Auch wenn alle Dokumente vorliegen, kann die Finanzver-

waltung im Einzelfall die Vermutung des grenzüberschrei-

tenden Transports widerlegen. 

Erfolgt die Beförderung oder Versendung durch den 

oder im Auftrag des Lieferanten, so sind folgende 

Dokumente notwendig, die sich nicht widersprechen 

dürfen und von zwei unabhängigen Parteien ausgestellt 

sein müssen: 

• Mindestens zwei sich nicht widersprechende Unter-

lagen, aus denen sich die Beförderung oder der 

Versand ergibt, zum Beispiel ein unterzeichneter 

CMR-Frachtbrief, ein Konnossement, eine Luft-

fracht-Rechnung oder eine Rechnung des Beförde-

rers der Gegenstände oder 

• ein Dokument zur Beförderung oder zum Versand 

der Gegenstände und ein dem nicht widerspre-

chendes Dokument, mit dem der Versand oder die 

Beförderung bestätigt wird (wie eine Versicherungs-

police für den Versand oder die Beförderung der 

Gegenstände; Bankunterlagen, die die Bezahlung 

des Versands oder die Beförderung der Gegen-

stände belegen; von einer öffentlichen Stelle – wie 

z.B. einem Notar – ausgestellte offizielle Unterla-

gen, die die Ankunft der Gegenstände im Bestim-

mungsmitgliedstaat bestätigen, oder eine Quittung, 

ausgestellt von einem Lagerinhaber im Bestim-

mungsmitgliedstaat, durch die die Lagerung der 

Gegenstände in diesem Mitgliedstaat bestätigt 

wird). 

Bei der Beförderung oder Versendung durch den 

oder im Auftrag des Abnehmers sind folgende Do-

kumente notwendig, die sich nicht widersprechen dür-

fen und von zwei unabhängigen Parteien ausgestellt 

sein müssen: 

• Die oben genannten bei einer Beförderung oder 

Versendung durch den Lieferanten notwendigen 

Unterlagen. 

• Eine schriftliche Erklärung des Abnehmers, die bis 

zum zehnten Tag des auf die Lieferung folgenden 

Monats beim Lieferanten vorgelegt werden muss. 

Aus dieser muss hervorgehen, dass die Gegen-

stände vom Erwerber oder auf dessen Rechnung 

durch einen Dritten in den auch anzugebenden Be-

stimmungsmitgliedstaat versendet oder befördert 

wurden. Anzugeben sind das Ausstellungsdatum, 

Name und Anschrift des Erwerbers, Menge und Art 

der Gegenstände, Ankunftsdatum und -ort der Ge-

genstände, bei der Lieferung von Fahrzeugen die 

Identifikationsnummer des Fahrzeugs sowie die 

Identifikationsnummer der Person, die die Gegen-

stände auf Rechnung des Erwerbers entgegen-

nimmt. 
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Die Kanzlei Neunzig & Partner steht Ihnen gerne für weitere 

Fragen zur Verfügung. 

Rechtsstand: Juni 2025 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-

Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. 

Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine 

individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 

 

 

 

 

 

 


